
 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0974/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 08.11.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm 29.11.2021 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 09.12.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 16.12.2021 öffentlich 

 

Haushalt 2022 DRK-Kindertagesstätte Holm 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für das Jahr 
2022 für die DRK-Kindertageseinrichtung vorgelegt. Der Haushaltsplan sieht Ein-
nahmen in Höhe von 407.900 Euro und Ausgaben von 1.247.850 Euro vor, so dass 
ein Defizit in Höhe von 839.950 Euro entsteht.   
 
Seit dem 01.08.2019 besteht der DRK Kindergarten aus 3 Elementargruppen, einer 
naturnahen Außengruppe und zwei Krippengruppen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Einnahmen und Ausgaben entsprechend im Wesentlichen denen des Vorjahres. 
Geringer Kosten ergaben sich aus dem Wegfall des FSJler und geringere Ausgaben 
bei den hauswirtschaftlichen- und Reinigungskosten. Durch den Wegfall der Spät-
dienstgruppe kommt es zu geringeren Elternentgelte und geringeren Personalkosten.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Finanzierung auf Grundlage des neuen Kindertages-
stättengesetzes. 
 
Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kin-
dertagesstätte in Höhe von 802.000 Euro.  
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Fördermittel durch Dritte: 
 
Landesförderung:  802.000 Euro 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kindergartenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeinde-
vertretung beschließt, der DRK-Kindertagesstätte einen Zuschuss für das Jahr 2022 
in Höhe von höchstens 839.950 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 
2021 entsprechend auswirken kann.   
 
 
 
 
__________________ 
    (Hüttner) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Haushalt 2022 DRK-Kindertagesstätte Holm   
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0975/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 08.11.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm 29.11.2021 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 09.12.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 16.12.2021 öffentlich 

 

Haushalt 2022 Ev. Kita Arche Noah Holm 
 
Sachverhalt:   
 
Der Kirchenkreis Hamburg-West Südholstein hat den anliegenden Haushaltsvoran-
schlag für die Kindertagesstätte Arche Noah für das Jahr 2022 vorgelegt. Einnahmen 
in Höhe von 112.330 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 436.850 Euro gegenüber, 
so dass sich hieraus ein Zuschussbedarf in Höhe von 324.520 Euro ergibt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Zuschussantrag in Höhe von 324.520 Euro setzt sich aus den Verwaltungskos-
ten in Höhe von 24.770 Euro, dem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 299.750 
Euro zusammen.  
 
 
Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. 
Durch den mehr Kinder im Spätdienst kommt es zu höheren Elternbeiträgen. Im Per-
sonalbereich wurde kein neuer FSjler beantragt. Die Reinigung erfolgt jetzt über eine 
Reinigungsfirma und nicht mehr durch eigenes Personal, hierdurch kommt es zu ei-
ner Einsparung von rund 1.600 Euro.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Seit dem  01.01.2021 erfolgt die Finanzierung auf Grundlage des neuen Kinderta-
gesstättengesetzes. 
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Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kin-
dertagesstätte in Höhe von 240.000 Euro. 
 
.     
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Landeszuweisung: 240.000 Euro. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Kindergartenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeinde-
vertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss 
für das Jahr 2022 in Höhe von 324.520  Euro zu gewähren, wobei sich die Jahres-
rechnung 2021 entsprechend auswirken kann.   
 
 
 
 
__________________ 
    (Hüttner) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Haushalt 2022 Ev. Kita Arche Noah Holm  
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0976/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 11.11.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm 29.11.2021 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 09.12.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 16.12.2021 öffentlich 

 

Vereinbarung mit der ev. luth. Kirchengemeinde Wedel zur Finanzierung 
der ev. Kita Arche Noah Holm 
 
Sachverhalt: 
 
Durch das Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur 
finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (Kita-Reform-Gesetz) welches 
zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, muss die derzeitige Finanzierungsvereinbarung 
zwischen der Kirchengemeinde Wedel-Holm und der Gemeinde Holm angepasst 
werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde, der Kirchengemeinde und der Verwaltung 
wurde die anliegende Vereinbarung § 57 Abs. 2 Nr. 2 des Kindertagesstättenförde-
rungsgesetzes (KiTaG) vorbereitet. Diese Vereinbarung beruht auf Empfehlungen 
des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages.  
 
Das neue KitaG beinhaltet folgende wesentlich Änderungen gegenüber dem bisheri-
gen KitaG: 
 
Deckelung der Elternbeiträge, freie Kindertagesstättenwahl, Finanzierungspauscha-
len pro Kind und pro Gruppe, Verpflichtung der Nutzung der Kita-Datenbank, Einrich-
tung eines Elternbeirates auch für kleine Einrichtungen, gesetzliche Mindeststan-
dards, Verpflichtung zum Qualitätsmanagement und zur Fachberatung. 
 
In der Anlage 1 sind die Öffnungszeiten zu erkennen, die auch förderungsfähig sind. 
Die bisher von der Gemeinde zugesagten übergesetzlichen Leistungen sind aus der 
Anlage 2 zu ersehen. Diese werden benötigt, um den Betrieb auch bei Urlaubs- und 
Krankheitstagen der Erzieher aufrecht zu erhalten. Hier erfolgt keine Förderung 
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durch das Land. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Zum 01.01.2021 wird die erste Phase der Systemumstellung vollzogen. In dieser 
Übergangsphase, die bis Ende 2024 andauern wird, erhalten die Gemeinden über 
den Kreis Pinneberg die pauschalen Fördersätze je Gruppe und Einrichtung für die 
Finanzierung der Einrichtung. Finanziert werden diese Fördersätze vom Land und 
von der Gemeinde je betreuten Kind.  
 
Die Elternbeiträge werden direkt vom Träger eingenommen.  
 
Die Kirchengemeinde beantragt weiterhin ihren jährlichen Zuschuss bei der Gemein-
de. Eine evtl.  Differenz aus Zuschussbedarf und Fördersätzen verbleiben bei der 
Gemeinde. 
 
Ab dem 01.01.2025 zahlt die Gemeinde lediglich die Wohnsitzanteile pro Kind. Die 
Kirchengemeinde erhält direkt den gesamten Zuschuss vom Land. Zusätzliche benö-
tigte Leistungen laut Anlage 2 müssen dann separat bei der Gemeinde beantragt 
werden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Das Land beteiligt sich an den Finanzierungskosten der ev. Kita Arche Noah. Für das 
Jahr 2022 wird mit Einnahmen in Höhe von 240.000 Euro gerechnet.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kindergartenausschuss, der Finanzausschuss, die Gemeindevertretung be-
schließen die anliegende Vereinbarung in der vorliegenden Form.  
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Hüttner) 
 
 
 
Anlagen:  
 
Entwurf Finanzierungsvereinbarung ev. Kita Arche Noah Holm  
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0973/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 01.11.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/2112 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemein-
de Holm 

18.11.2021 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 09.12.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 16.12.2021 öffentlich 

 

Antrag auf einen Zuschuss zu den Sachmittel- Verwaltungs- und 
Personalkosten 2022, Verein Betreuungsschule Holm e.V. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Verein Betreuungsschule Holm e.V. hat den anliegenden Antrag auf einen Zu-
schuss für Sachmittel, Verwaltungs- und Personalkosten für das Jahr 2022 gestellt 
und ausreichend begründet. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Zuschussantrag beläuft sich auf 32.600 Euro (Vorjahr 28.400 Euro). Der Verein 
nutzt Räumlichkeiten in der Heinrich-Eschenburg-Schule für die Betreuung von 
Schulkindern. Die Gemeinde trägt neben den beantragten Zuschuss alle Bewirt-
schaftungskosten, die aus der Nutzung der Räume entstehen. 
 
Der Mietwert wird durchgebucht. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Mittel sind im Haushalt 2022 zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Der Verein erhält einen Personalkostenzuschuss des Landes. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Schul-, Sport- und Kulturausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung be-
schließt dem Verein Betreuungsschule Holm e.V. einen Zuschuss für das Jahr 2022 
in Höhe von 32.600 Euro zu gewähren.  
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
    (Hüttner) 
 
 
 
Anlagen:  
 
Antrag Betreuungsschule Holm e.V.  
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0980/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 30.11.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 09.12.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 16.12.2021 öffentlich 

 

Antrag auf Fortsetzung der Finanzierung eines Weltwärts-Freiwilligen 
 
Sachverhalt: 
 
Die evangelische Kirchengemeinde Wedel beantragt für die ev. Kita Arche Noah für 
das Jahr 2022 eine Übernahme der Kosten für einen Weltwärts-Freiwilligen (siehe 
Anlage). 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bereits im letzten Jahr hat die Gemeinde die Kosten für einen Weltwärts-Freiwilligen 
(ähnlich FSJ-ler) übernommen. Die Kosten betragen 4.800 Euro jährlich. Leider wur-
de dieser Betrag nicht im Haushalt 2022 der Kindertagesstätte aufgenommen. 
 
 
 
Finanzierung: 
  
Die Finanzierung erfolgt über die Hhst. 46400.717010 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt der Kirchenge-
meinde Wedel für die Einstellung eines Weltwärts-Freiwilligen für das Jahr 2022 ei-
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nen Zuschuss in Höhe 4.800 Euro zu gewähren. 
 
 
 
__________________ 
   (Hüttner) 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag der Kirchengemeinde  
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0979/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 25.11.2021 

Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller AZ: 4/761.415 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 09.12.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 16.12.2021 öffentlich 

 

Benutzungsentgelt Dörpshus Holm 
 
Sachverhalt: 
Nach Nr. 6.1 der „Bedingungen für die Überlassung und Benutzung von Räumlichkei-
ten im Dörpshus“ vom 02.06.1989 wird das Benutzungsentgelt zum 01.01. jeden 
Jahres entsprechend der Entwicklung des statistisch festgestellten Verbraucherpreis-
indexes angepasst. 
Seit der letzten Erhöhung (zum 01.01.2021) ist der Verbraucherpreisindex um 2,55 
% gestiegen. 
Es ist zu überlegen, ob das Benutzungsentgelt zum 01.01.2022 entsprechend ange-
passt werden soll. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aufgrund der Steigerung um 2,55 % sollte das Benutzungsentgelt zum 01.01.2022 
angepasst werden 
 
 
 
Finanzierung: 
Entfällt. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, der Anpassung 
des Benutzungsentgeltes abzulehnen 
 
Oder 
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Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, der Anpassung 
der Benutzungsentgelte (Spalte Vorschlag) zum 01.01.2022 zuzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Hüttner 
 
 
 
Anlagen:  
Geänderte Entgeltordnung 
 
 
 



4 / 761.415 
 

E n t g e l t o r d n u n g   a b   01.01.2022 
 

(Anlage zu den Bedingungen für die Überlassung und Benutzung von 
Räumlichkeiten im Dörpshus der Gemeinde Holm) 

 
 
1.  Für den großen Raum (für ca. 120 Personen)        Nutzungsentgelt  Nutzungsentgelt  

(Altentagesstätte; mit Küchen- und Geschirrbenutzung)  bisher  + 2,55 %  Vorschlag  
                

 1.1  für Vereine und Vereinigungen aus Holm  36,00 EUR  36,92 EUR   37,00 EUR
  Pauschale für 2 Tage  51,00 EUR 52,30 EUR   52,00 EUR 
 1.2 für Privatpersonen aus Holm  123,00 EUR 126,14 EUR    126,00 EUR 
  Pauschale für 2 Tage  168,00 EUR 172,28 EUR 172,00 EUR 
 1.3  für auswärtige Privatpersonen 276,00 EUR 283,04 EUR 283,00 EUR 
  Pauschale für 2 Tage  332,00 EUR 340,47 EUR 340,00 EUR 
 1.4 für auswärtige Vereine und Vereinigungen 123,00 EUR 126,14 EUR 126,00 EUR 
  Pauschale für 2 Tage 168,00 EUR 172,28 EUR 172,00 EUR 
 
2.  Für den großen Raum im Dachgeschoss  
 (Ohne Küchen- und Geschirrbenutzung) 

 2.1  für Vereine und Vereinigungen aus Holm   31,00 EUR 31,79 EUR   32,00 EUR 

  desgleichen Pauschale für 2 Tage  51,00 EUR 52,30 EUR   52,00 EUR 
  desgleichen Pauschale für 3 Tage 71,00 EUR 72,81 EUR   73,00 EUR 
  desgleichen Pauschale für 7 Tage  128,00 EUR 131,26 EUR 131,00 EUR 
 
 2.2 für Privatpersonen aus Holm  81,00 EUR 83,07 EUR   83,00 EUR 

  desgleichen Pauschale für 3 Tage  158,00 EUR 162,03 EUR 162,00 EUR 
  desgleichen Pauschale für 7 Tage 317,00 EUR 325,08 EUR 325,00 EUR 
 
 2.3  für auswärtige Privatpersonen   219,00 EUR 224,58 EUR 225,00 EUR 

  desgleichen Pauschale für 3 Tage  377,00 EUR 386,61 EUR 387,00 EUR 
  desgleichen Pauschale für 7 Tage  729,00 EUR 747,59 EUR 748,00 EUR 
 
 2.4 für auswärtige Vereine und Vereinigungen 81,00 EUR 83,07 EUR   83,00 EUR 
 
  desgleichen Pauschale für 3 Tage 158,00 EUR 162,03 EUR 162,00 EUR 
  desgleichen Pauschale für 7 Tage 317,00 EUR 325,08 EUR 325,00 EUR 
 
3.   Klavier  41,00 EUR  42,02 EUR   42,00 EUR 

4.   Kaution zur Sicherstellung, dass nur die gemeinde- 
  eigene Verstärkeranlage über die vorhandenen  
  Lautsprecher betrieben wird 300,00 EUR  
 
  Sie wird nach der Veranstaltung nur erstattet, wenn keine  
  externe Beschallungsanlage benutzt worden ist  
  (Ziffer 17.5.3 der Benutzungsordnung vom 01.10.1999). 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0970/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 08.10.2021 

Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Holm 16.12.2021 öffentlich 

 

Regionalbudget der AktivRegion für Kleinstprojekte 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Das Land Schleswig-Holstein stellt den AktivRegionen erneut über die GAK (Ge-
meinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) – Mittel für eine zusätzliche 
Fördermöglichkeit zur Verfügung. Im August 2021 hat die Mitgliederversammlung der 
AktivRegion die Bereitstellung des Fördertopfes „Regionalbudget“ für sogenannte 
Kleinstprojekte erneut, d. h. für das Jahr 2022 beschlossen. 
Für die Gemeinden bedeutet dies, dass die Mittel für die Eigenanteile bereitzustellen 
sind. Die Umlage beträgt 0,42 Euro/beitragspflichtigen Einwohner. 
 
Bei den Kleinstprojekten dürfen die förderfähigen Gesamtkosten (Bruttokosten) ma-
ximal 20.000,00 Euro betragen. Hierauf kann jedoch nur ein maximaler Zuschuss in 
Höhe von 80 % gewährt werden. Dieser Zuschuss setzt sich aus 90 % GAK-
Fördermitteln und 10 % Eigenmitteln der LAG AktivRegion zusammen. Insgesamt 
können die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest im kommenden Jahr 
200.000,00 Euro für Kleinstprojekte zur Verfügung gestellt werden. Diese 200.000,00 
Euro resultieren aus 180.000,00 Euro GAK-Mitteln und 20.000 Euro Eigenmitteln der 
AktivRegion. Die Entscheidung über die Förderfähigkeit obliegt den AktivRegionen. 
Es wird keine Entscheidung beim LLUR, wie ansonsten üblich, getroffen. Es wird zu-
dem kein Bescheid erteil. Die Förderung erfolgt durch einen Vertrag mit der AktivRe-
gion. Bei dieser Förderung ist jedoch entscheidend, dass sowohl die Antragstellung, 
die Vertragsschließung, die Durchführung der Maßnahme und die Abrechnung der 
Maßnahme im gleichen Kalenderjahr stattfindet. Sollte dies nicht möglich sein, ent-
fällt eine Förderung. 
 
Die Antragsstellung für Kleinstprojekte muss bis zum 31.01.2022 erfolgen, die Maß-
nahme muss komplett bis zum 30.09.2022 abgeschlossen und abgerechnet sein. Die 
Maßnahme darf einen Gesamtbruttobetrag von 20.000,00 Euro nicht überschreiten, 
da sonst die Förderung entfällt. 
 
Um die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % bei diesen 
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Regionalbudgets zu ermöglichen, muss die AktivRegion eine weitere Umlage erhe-
ben. 
 
Die Mittel können nach Nummer 4.0 bis 9.0 GAK-Fördergrundsatz ILE (Integrierte 
Ländliche Entwicklung) verwendet werden für: 
 
4.0 Dorfentwicklung, 
5.0 dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen, 
6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes, 
7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume 
8.0 Kleinstunternehmen für Basisleistungen 
9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen. 
Die Regionalmanager der AktivRegion werden bei der Projektfindung und entspre-
chenden Einsortierung in den o. g. Katalog behilflich sein. 
 
 
 
Finanzierung: 
Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt 0,42 Euro/beitragspflichtigen Einwohner. 
Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 1.362,90 Euro für die Gemeinde Holm. 
Diese zusätzliche Umlage dient dazu, die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRe-
gion in Höhe von 10 % an dem Zuschuss erbringen zu können. 
Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2022 eingeplant.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Die Förderung erfolgt projektweise für die angemeldeten Kleinstprojekte. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Holm beschließt, an den Regionalbudgets der AktivRegion für das 
Jahr 2022 teilzunehmen und die notwendige finanzielle Beteiligung im Wege einer 
zusätzlichen Umlage im Haushalt bereitzustellen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Hüttner 
 
 
 
Anlagen: 
./.  
 
 
 



 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0965/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 13.08.2021 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 02.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 09.09.2021 öffentlich 

 

Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG 
 
Sachverhalt: 
Der Erwerb von Beteiligungen an der Schleswig-Holstein Netz AG ist wieder zum 
01.04.2022 möglich. Der Kaufpreis je Geschäftsanteil ist derzeit mit 5.096,43 € be-
wertet. Es gilt eine Mindesterwerbsschwelle von 100.000 €. 
Das Aktienkontingent der Gemeinde Holm (Staffelung nach Einwohnerzahl und Ge-
meindegröße) beläuft sich auf 282 Anteile. 
Optional besteht die Möglichkeit, das Aktienkontingent zu verdoppeln, so dass die 
Gemeinde Holm folglich maximal 564 Geschäftsanteile erwerben kann. 
   
Bei Ausschöpfung des maximalen Kontingents von 564 Aktien beläuft sich das Inves-
titionsvolumen auf 2.874.386,52 €.  
Unabhängig von der Beteiligungshöhe erhält die Gemeinde derzeit eine Kapitalga-
rantie auf das investierte Kapital. Es besteht daher kein finanzielles Verlustrisiko. Die 
aktuelle Kapitalgarantie läuft noch bis 2024. In 2024 erfolgt eine Neubewertung des 
gesamten Beteiligungsangebotes (Garantiedividende, Grundkaufpreis und Kapitalga-
rantie). Im Falle, dass die Kapitalgarantie nicht verlängert wird, steht der Gemeinde 
ein Sonderkündigungsrecht zu. Ansonsten beträgt die Mindesthaltezeit 5 Jahre. 
Derzeit sind landesweit bereits 435 Kommunen Anteilseigner an der Schleswig-
Holstein Netz AG. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Finanzierung kann durch eine Darlehensaufnahme für die Dauer der Haltefrist 
realisiert werden. Nach Ablauf der Haltefrist bzw. Beendigung der Beteiligung erstat-
tet die Schleswig-Holstein Netz AG der Gemeinde den Kaufpreis und das Darlehen 
kann anschließend in voller Summe getilgt werden. 
Seitens der Kommunalaufsicht wird die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Beteili-
gung als rentierliche Verschuldung eingestuft. 
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Im Falle einer Beteiligung erhält die Gemeinde Holm derzeit eine Garantiedividende 
pro Anteil über 152,11 €. zzgl. eines etwaigen erfolgsabhängigen Renditeanteils. 
Von der Garantiedividende hat die Gemeinde Kapitalertragssteuer und Solidaritäts-
zuschlag zu entrichten.  
Nach Abzug der Darlehenszinsen für die Finanzierung des Beteiligungsvolumens 
(angenommen mit 0,5 %) verbleibt der Gemeinde bei einer maximalen Beteiligung 
(564 Anteile) eine netto-Rendite pro Jahr in Höhe von rd. 58.000 €.  
Die tatsächliche Höhe ist von dem tagesaktuellen Zinssatz für die Kreditfinanzierung 
der Beteiligung und der möglichen Gewährung einer zusätzlichen variablen Dividen-
de abhängig. 
 
Beispielberechnung: 
Investitionsvolumen = 2.874.386,52 € 
564 Anteile á 5.096,43 € (Finanzierung durch Darlehensaufnahme) 
 
Garantiedividende (abzüglich Abgaben) = rd. 72.200 € 
564 Anteile á 152,11 € (85.790 € entspricht 3,16 % Rendite) 
abzüglich Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag (13.576 €) 
 
Zinsen für Darlehensfinanzierung = ca. 14.400 € 
0,5 % angenommener Zinssatz für eine 5-jährige Kreditlaufzeit (tagesabhängig) 
 
Die Zinssätze für eine Kreditfinanzierung liegen derzeit deutlich unter der Garantie-
rendite, so dass sich momentan auch eine Kreditfinanzierung rentiert.  
Unter Berücksichtigung des Zinsaufwandes für die Kreditaufnahme verbleibt der 
Gemeinde eine voraussichtliche netto-Rendite in Höhe von jährlich rd. 58.000 €.     
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
./. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Holm beschließt, sich mit der maximalen Anteilsmenge von 564 Ge-
schäftsanteile á 5.096,43 € (Gesamtvolumen = 2.874.386,52 €) an der Schleswig-
Holstein Netz AG zu beteiligen. 
Die Verwaltung wird gebeten, die Beteiligung inklusive der benötigten Kreditaufnah-
me in maximaler Höhe für den Haushalt 2022 einzuplanen.   
 
 
 
 
__________________ 
Hüttner 
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